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gliedstaaten auch weiterhin mit der Frage der Rückgabe oder 
Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer zu befas-
sen und zu diesem Zweck entsprechende Unterstützung bereit-
zustellen; 

 6. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur damit fortzufahren, systematische Inventare 
ihres Kulturguts zu erstellen; 

 7. würdigt die Anstrengungen, die die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur un-
ternimmt, um zur Vernetzung der bestehenden Datenbanken 
und Identifikationssysteme anzuregen, unter Berücksichtigung 
des von der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation 
entwickelten Systems, mit dem Ziel, die elektronische Über-
mittlung von Informationen zu ermöglichen und auf diese Wei-
se den unerlaubten Handel mit Kulturgut zu verringern, und 
ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur, bei Bedarf in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten weitere Anstrengungen in dieser Hin-
sicht zu unternehmen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur alle Möglichkeiten auszuschöpfen und 
gegebenenfalls auch weitere Initiativen einzuleiten, um die 
Verwirklichung der in dieser Resolution genannten Ziele zu 
erreichen; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen-
arbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 10. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/191 

Auf der 84. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung 
verabschiedet, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.71, eingebracht 
von: Afghanistan, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kroatien, 
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Togo, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern 

54/191. Unterstützung von Antiminenprogrammen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/7 vom 19. Oktober 
1993, 49/215 vom 23. Dezember 1994, 50/82 vom 14. De-
zember 1995, 51/149 vom 13. Dezember 1996 und 52/173 vom 

18. Dezember 1997 sowie ihre Resolution 53/26 vom 
17. November 1998 über Unterstützung bei der Minenräu-
mung, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden, 

 die Auffassung vertretend, dass die Minenräumung ein 
wichtiger Bestandteil der humanitären und der Entwicklungsak-
tivitäten der Vereinten Nationen ist, 

 in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über das enorme hu-
manitäre Problem, das durch das Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen her-
vorgerufen wird, die für die Bevölkerung in den verminten 
Ländern ernste und langfristige soziale und wirtschaftliche Fol-
gen haben und ein Hindernis für die Rückkehr der Flüchtlinge 
und anderen Vertriebenen, für die humanitären Hilfsmaßnah-
men und den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwick-
lung sowie für die Wiederherstellung normaler sozialer Ver-
hältnisse darstellen, 

 eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und ande-
re nicht zur Wirkung gelangte Vorrichtungen für die Sicherheit, 
die Gesundheit und das Leben des Personals darstellen, das an 
humanitären, friedenssichernden und Wiederaufbauprogram-
men und -maßnahmen beteiligt ist, 

 von neuem ihre Bestürzung bekundend über die hohe Zahl 
an Minenopfern, insbesondere unter der Zivilbevölkerung und 
namentlich unter den Kindern, und in diesem Zusammenhang 
unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission 1995/79 vom 8. März 1995225, 1996/85 vom 24. April 
1996226, 1997/78 vom 18. April 1997227, 1998/76 vom 
22. April 1998228 und 1999/80 vom 28. April 1999229 über die 
Rechte des Kindes sowie die Resolutionen 1996/27 vom 
19. April 1996226 und 1998/31 vom 17. April 1998228 und den 
Beschluss 1997/107 vom 11. April 1997227 über die Menschen-
rechte von Behinderten, 

 äußerst beunruhigt über die Zahl der jedes Jahr neu verleg-
ten Minen und die große Zahl bereits vorhandener Minen und 
anderer nicht zur Wirkung gelangter Vorrichtungen aus be-
waffneten Konflikten und somit davon überzeugt, dass die in-
ternationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen auf dem Gebiet 
der Minenräumung dringend beträchtlich verstärken muss, um 
die Bedrohung, die die Landminen für Zivilpersonen darstellen, 
so bald wie möglich zu beseitigen, 

 Kenntnis nehmend von den Beschlüssen, die auf der Konfe-
renz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkom-
mens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-
stimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden ver-
ursachen oder unterschiedslos wirken können, gefasst wur-

 
225 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, Supple-
ment No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Korr.1 und 2), Kap. II, Abschnitt A. 
226 Ebd., 1996, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/1996/23 und Korr.1), 
Kap. II, Abschnitt A. 
227 Ebd., 1997, Supplement No. 3 (E/1997/23), Kap. II. 
228 Ebd., 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
229 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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den230, insbesondere im Hinblick auf das Protokoll II des Über-
einkommens und die Aufnahme einer Reihe von für Minen-
räumeinsätze wichtigen Bestimmungen in das geänderte Proto-
koll231, insbesondere das Gebot der Aufspürbarkeit, 

 Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten des geänderten 
Protokolls II des Übereinkommens am 3. Dezember 1998, 

 daran erinnernd, dass die Vertragsstaaten auf der Überprü-
fungskonferenz erklärt haben, dass sie sich verpflichten, die 
Bestimmungen des Protokolls II weiter zu prüfen, um sicher-
zustellen, dass den Befürchtungen betreffend die darin erfass-
ten Waffen Rechnung getragen wird, und dass sie Anstrengun-
gen der Vereinten Nationen und anderer Organisationen, sich 
mit der gesamten Landminenproblematik auseinanderzusetzen, 
befürworten, 

 in Anbetracht dessen, dass das Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung232 am 1. März 1999 in Kraft getreten ist, dass das Über-
einkommen von über einhundertfünfunddreißig Staaten unter-
zeichnet wurde, dass die erste Tagung der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens im Mai 1999 in Maputo stattgefunden hat 
und dass auf dieser Tagung Maßnahmen getroffen wurden, um 
unter anderem bei der Minenräumung und dem Wiederaufbau, 
der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von 
Minenopfern und bei Aufklärungsprogrammen über die Mi-
nengefahr behilflich zu sein, 

 betonend, dass es gilt, die von Minen betroffenen Staaten 
davon zu überzeugen, die Neuverlegung von Antipersonenmi-
nen einzustellen, um die Wirksamkeit und Effizienz von Mi-
nenräumeinsätzen zu gewährleisten, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die internatio-
nale Gemeinschaft, insbesondere Staaten, die Minen verlegen, 
dabei spielen können, betroffenen Ländern bei der Minenräu-
mung behilflich zu sein, indem sie die notwendigen Karten und 
Informationen sowie die entsprechende technische Hilfe und 
materielle Unterstützung zur Beseitigung oder sonstigen Un-
schädlichmachung von bestehenden Minenfeldern, Minen und 
Sprengfallen bereitstellen, 

 besorgt über die begrenzte Verfügbarkeit einer sicheren und 
kostenwirksamen Minensuch- und Minenräumausrüstung sowie 
über das Fehlen einer wirksamen weltweiten Forschungs- und 
Entwicklungskoordinierung zur Verbesserung der entsprechen-
den Technologie, und sich dessen bewusst, dass es notwendig 
ist, weitere und raschere Fortschritte auf diesem Gebiet zu för-
dern und zu diesem Zweck zu internationaler technischer Zu-
sammenarbeit anzuregen, 

 
230 CCW/CONF.I/16 (Teil I). 
231 Ebd., Anhang B. 
232 Siehe CD/1478. 

 in der Erwägung, dass neben der Hauptrolle, die den Staa-
ten zukommt, auch den Vereinten Nationen eine wichtige Auf-
gabe auf dem Gebiet der Unterstützung von Antiminenpro-
grammen zufällt, 

 in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über die unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen bereits geschaffe-
nen Koordinierungszentren für Antiminenprogramme sowie 
über die Einrichtung internationaler Treuhandfonds für Minen-
räumung und die damit zusammenhängende Unterstützung, 

 mit Genugtuung feststellend, dass in das Mandat mehrerer 
Friedenssicherungseinsätze Bestimmungen betreffend Minen-
bekämpfungsarbeiten aufgenommen worden sind, die unter der 
Leitung der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungs-
einsätze im Rahmen solcher Einsätze durchgeführt werden, 

 in Würdigung der vom System der Vereinten Nationen, den 
Geber- und Empfängerregierungen, dem Internationalen Komi-
tee vom Roten Kreuz und den nichtstaatlichen Organisationen 
bereits entfalteten Aktivitäten zur Koordinierung ihrer Bemü-
hungen und zur Suche nach Lösungen für die Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Vorhandensein von Minen und anderen 
nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen sowie ihrer Hilfe 
für Minenopfer, 

 sowie in Würdigung der Rolle, die der Generalsekretär bei 
der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Landminenproble-
matik spielt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die Tä-
tigkeit der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen233, insbesondere das Gewicht, das darin den 
bereits gesammelten Erfahrungen beigemessen wird, sowie die 
Empfehlung, die Notstandsvorsorgekapazität der Vereinten Na-
tionen zu verbessern; 

 2. fordert insbesondere, dass die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen mit Unterstützung der Staaten und nach 
Bedarf der Institutionen fortgesetzt werden, um die Schaffung 
von Minenbekämpfungskapazitäten in Ländern zu fördern, in 
denen Minen eine ernste Gefahr für die Sicherheit, Gesundheit 
und das Leben der Ortsbevölkerung darstellen, fordert außer-
dem, dass diese Anstrengungen auf Länder ausgedehnt werden, 
in denen Minen die sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lungsanstrengungen auf nationaler und lokaler Ebene behin-
dern, unterstreicht, wie wichtig die Schaffung nationaler Mi-
nenbekämpfungskapazitäten ist, und fordert alle Mitgliedstaa-
ten, insbesondere diejenigen, die dazu in der Lage sind, nach-
drücklich auf, von Minen betroffenen Ländern bei der Schaf-
fung und beim Ausbau nationaler Minenräumkapazitäten, bei 
der Aufklärung über die Minengefahr und bei der Unterstüt-
zung von Minenopfern behilflich zu sein; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen  

 
233 A/54/445. 
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nach Bedarf einzelstaatliche Programme zu entwickeln, mit 
dem Ziel, das Bewusstsein für die Gefahr der Landminen zu 
erhöhen, insbesondere bei Kindern; 

 4. dankt den Regierungen, den Regionalorganisationen 
und sonstigen Gebern für die Geld- und Sachbeiträge, die sie 
für Antiminenprogramme bereitgestellt haben, insbesondere 
auch für die für Nothilfemaßnahmen und Programme zum Auf-
bau nationaler Kapazitäten geleisteten Beiträge;  

 5. appelliert an die Regierungen, die Regionalorganisa-
tionen und die sonstigen Geber, ihre Unterstützung für Antimi-
nenprogramme durch die Bereitstellung weiterer Beiträge, na-
mentlich auch über den Freiwilligen Treuhandfonds zur Unter-
stützung von Antiminenprogrammen, fortzusetzen, um in Not-
standssituationen eine rechtzeitig einsetzende Hilfe bei der Mi-
nenbekämpfung zu ermöglichen; 

 6. ermutigt alle zuständigen multilateralen und nationa-
len Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Verein-
ten Nationen in ihre humanitären, Normalisierungs-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungshilfemaßnahmen gegebenenfalls Ak-
tivitäten im Zusammenhang mit Antiminenprogrammen aufzu-
nehmen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die einzel-
staatliche Trägerschaft, die Nachhaltigkeit und den Kapazitäts-
aufbau zu gewährleisten; 

 7. betont, wie wichtig die internationale Unterstützung 
bei der Nothilfe für Minenopfer und bei ihrer Betreuung, Re-
habilitation und sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliede-
rung ist, und betont außerdem, dass diese Hilfe zum Bestandteil 
umfassenderer staatlicher Gesundheits- und sozioökonomischer 
Strategien gemacht werden sollte; 

 8. ermutigt die Regierungen, die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen und die sonstigen Geber, weitere Maßnah-
men zur Förderung von Programmen für eine geschlechts- und 
altersgemäße Aufklärung über die Minengefahr, Opferhilfe und 
eine auf Kinder abstellende Rehabilitation zu ergreifen und da-
durch dafür zu sorgen, dass weniger Kinder Minenopfer wer-
den und ihre Not gelindert wird;  

 9. betont erneut, wie wichtig die Rolle der Vereinten Na-
tionen im Hinblick auf die wirksame Koordinierung von Anti-
minenprogrammen ist, einschließlich derjenigen der Regional-
organisationen, und insbesondere die Rolle des Dienstes für 
Antiminenprogramme der Sekretariats-Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze auf der Grundlage des vom Generalse-
kretär in Anhang II seines Berichts234 aufgestellten Grundkon-
zepts für Antiminenprogramme und deren wirksame Koordinie-
rung; 

 10. unterstreicht in diesem Zusammenhang die Rolle des 
Dienstes für Antiminenprogramme als Anlaufstelle auf dem 
Gebiet der Minenbekämpfung innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen und seine weitere Zusammenarbeit bei 
allen mit Minen zusammenhängenden Aktivitäten der Organi- 
234 A/53/496. 

mit Minen zusammenhängenden Aktivitäten der Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und die 
Koordinierung dieser Aktivitäten; 

 11. legt dem Generalsekretär nahe, unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Landminenproblems auf die Nor-
malisierung, den Wiederaufbau und die Entwicklung weiter ei-
ne umfassende Minenbekämpfungsstrategie auszuarbeiten, mit 
dem Ziel, die Wirksamkeit der Hilfe sicherzustellen, die die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet gewähren, und weist in 
diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, wie wichtig 
es ist, weitere multisektorale Bewertungen und Erhebungen 
durchzuführen; 

 12. unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig 
es für eine reibungslosere Prioritätensetzung und Koordinie-
rung der Aktivitäten im Feld ist, dass unter der Gesamtkoordi-
nierung des Dienstes für Antiminenprogramme und mit Unter-
stützung des in Genf ansässigen Internationalen Zentrums für 
humanitäre Minenräumung ein umfassendes Informations-
Managementsystem für Antiminenprogramme ausgearbeitet 
wird; 

 13. begrüßt die jüngsten Ansätze für den Aufbau von Ko-
ordinierungszentren für Antiminenprogramme, unterstützt die 
Schaffung weiterer Zentren dieser Art, insbesondere in Not-
standssituationen, und legt den Staaten nahe, die Tätigkeit der 
Koordinierungszentren für Antiminenprogramme und der 
Treuhandfonds zu unterstützen, die zur Koordinierung der Un-
terstützung von Antiminenprogrammen unter der Schirmherr-
schaft des Dienstes für Antiminenprogramme geschaffen wur-
den; 

 14. fordert die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisatio-
nen, die staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und die 
Stiftungen nachdrücklich auf, dem Generalsekretär auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung und Zusammenarbeit zuteil 
werden zu lassen und ihm insbesondere alle Informationen und 
Daten sowie entsprechende sonstige Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen, die zur Stärkung der Koordinierungsrolle der Ver-
einten Nationen bei Antiminenprogrammen, insbesondere auf 
den Gebieten Aufklärung über die Minengefahr, Ausbildung, 
Erfassung, Minensuche und -räumung, Forschung über Minen-
such- und Minenräumtechnologie sowie Informationen über 
medizinische Ausrüstungsgegenstände und Versorgungsgüter 
und deren Verteilung, nützlich sein könnten; 

 15. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, 
die Position von Minen aufzuzeichnen, alle derartigen Auf-
zeichnungen aufzubewahren und sie nach der Einstellung der 
Feindseligkeiten den betroffenen Parteien zur Verfügung zu 
stellen, und begrüßt die Stärkung der diesbezüglichen Be-
stimmungen des Völkerrechts; 

 16. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere soweit sie 
über die entsprechende Kapazität verfügen, auf, nach Bedarf 
die notwendigen Informationen sowie technische und materiel-
le Unterstützung zur Verfügung zu stellen und im Einklang mit 
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dem Völkerrecht Minenfelder, Minen, Sprengfallen und andere 
Vorrichtungen so bald wie möglich zu orten, zu beseitigen, zu 
vernichten oder auf andere Weise unschädlich zu machen; 

 17. fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen, zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die Stif-
tungen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, minen-
verseuchten Ländern nach Bedarf technologische Hilfe zu ge-
währen und die Forschung und Entwicklung humanitärer Mi-
nenbekämpfungstechniken und -technologien zu fördern, damit 
Antiminenprogramme wirksamer, kostengünstiger und unter si-
chereren Bedingungen durchgeführt werden können, und die 
internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu fördern; 

 18. ermutigt die Mitgliedstaaten und die regionalen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stif-
tungen, die laufenden Aktivitäten zur Förderung geeigneter 
Technologien sowie internationaler Einsatz- und Sicherheits-
normen für humanitäre Minenbekämpfungsmaßnahmen weiter 
zu unterstützen, und begrüßt in diesem Zusammenhang den 
Beginn der Überarbeitung der internationalen Minenräumnor-
men und die Ausarbeitung von Richtlinien für den Einsatz von 
Minenspürhunden und Minenräumgeräten sowie die Ausarbei-
tung eines internationalen Test- und Bewertungsprogramms; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Fortschritte in allen relevanten Fragen vorzulegen, auf die in 
seinen früheren Berichten an die Versammlung über die Unter-
stützung bei der Minenräumung und die Unterstützung von An-
timinenprogrammen sowie in dieser Resolution eingegangen 
wird, namentlich über die vom Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und anderen internationalen und regionalen Orga-
nisationen sowie bei einzelstaatlichen Programmen erzielten 
Fortschritte, sowie über die Tätigkeit des Freiwilligen Treu-
handfonds zur Unterstützung von Antiminenprogrammen sowie 
anderer Antiminenprogramme; 

 20. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Antiminen-
programmen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.  

RESOLUTION 54/192 

Auf der 84. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung 
verabschiedet, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.70, eingebracht 
von: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, 
Island, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kirgisistan, Kolumbien, Lesotho, 
Liberia, Luxemburg, Malaysia, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische 
Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern 

54/192. Sicherheit des humanitären Personals und Schutz 
des Personals der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezember 
1991 über die stärkere Koordinierung der humanitären Nothilfe 
der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/87 vom 7. De-
zember 1998 über die Sicherheit des humanitären Personals 
und den Schutz des Personals der Vereinten Nationen, 52/167 
vom 16. Dezember 1997 über die Sicherheit des humanitären 
Personals und 52/126 vom 12. Dezember 1997 über den Schutz 
des Personals der Vereinten Nationen, 

 mit Genugtuung über die einvernehmlichen Schlussfolge-
rungen 1999/1, die der Wirtschafts- und Sozialrat auf dem hu-
manitären Angelegenheiten gewidmeten Tagungsteil seiner Ar-
beitstagung 1999 verabschiedet hat235, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflik-
ten236, der Resolution 1265 (1999) des Sicherheitsrats vom 
17. September 1999 und den darin enthaltenen Empfehlungen, 
der Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
12. Februar 1999237 und den verschiedenen während der öffent-
lichen Aussprachen des Sicherheitsrats am 12. Februar 1999238 
und am 16. und 17. September 1999239 zum Ausdruck gebrach-
ten Auffassungen zum Schutz von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten, sowie eingedenk der Erklärungen des Ratsprä-
sidenten vom 19. Juni 1997240 und vom 29. September 1998241 
über den Schutz für humanitäre Hilfsmaßnahmen zu Gunsten 
von Flüchtlingen und anderen Personen in Konfliktsituationen 
und der Erklärung des Ratspräsidenten vom 8. Juli 1999242 über 
die Wahrung des Friedens und der Sicherheit und Friedenskon-
solidierung in der Konfliktfolgezeit,  

 daran erinnernd, dass sich am 12. August 1999 die Verab-
schiedung der Genfer Abkommen vom 12. August 1949243, 
welche die Notwendigkeit der Förderung und der Gewährlei-
stung der Achtung vor den Grundsätzen und Regeln des huma-
nitären Völkerrechts bekräftigten, zum fünfzigsten Mal jährte, 

 mit Genugtuung darüber, dass das Übereinkommen über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-

 
235 A/54/3, Kap. VI, Ziffer 5. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 3 
(A/54/3/Rev.1). 
236 A/54/619 und S/1999/957; siehe Official Records of the Security Council, 
Fifty-fourth Year, Supplement for July, August and September 1999, Dokument 
S/1999/957. 
237 S/PRST/1999/6; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1999. 
238 Siehe S/PV.4046, S/PV.4046 (Erste Wiederaufnahme) und Korr.2 und 
S/PV.4046 (Zweite Wiederaufnahme). Der endgültige Wortlaut findet sich in: 
Official Records of the Security Council, Fifty-fourth Year, 4046. Sitzung. 
239 Siehe S/PV.3977 und S/PV.3978. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
ficial Records of the Security Council, Fifty-fourth Year, 3977. und 3978. Sit-
zung. 
240 S/PRST/1997/34; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1997. 
241 S/PRST/1998/30; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1998. 
242 S/PRST/1999/21; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1999. 
243 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 




